
     Die Gemeinde Nindorf informiert 

         

        
       Nindorf, im Juni 2020 

 

Liebe Mitbürger*innen, 

am 24. Juni 2020 fand die 3. Sitzung der Gemeindevertretung in diesem Jahr statt. 

Schwerpunkt der aktuellen Sitzung war die Beschlussfassung zum „Ortskernentwicklungskonzept“. 
Bürgermeister Klaus Busch-Claußen führte zu Beginn noch einmal die wesentlichen Inhalte aus; das 
Konzept wurde in der vorliegenden Fassung beschlossen, sodass die entsprechenden Förderanträge 
nunmehr gestellt werden können. Für das größte Schlüsselprojekt „Dorfgemeinschaftszentrum“ be-
laufen sich die geschätzten Kosten auf ca. 1 Mio. €, für die Sportanlagen sind weitere 160.000 € vorge-
sehen. Bei positiver Entscheidung werden diese Kosten mit bis zu 75 Prozent gefördert. 

Ergänzend zu den derzeit in der Gemeinde laufenden Instandsetzung- und Pflegearbeiten, berichtete 
der Bürgermeister auch über eine Verkehrsschau des Kreises, die sich u.a. mit der Aufstellung einer 
Bedarfsampel im Bereich „Op de Wisch“ befasste. Da hierfür als Grundlage jedoch eine aktuelle Ver-
kehrszählung erforderlich ist, wurde wegen der aktuellen Pandemie-Situation eine Entscheidung bis 
zur Aufnahme des Vollbetriebes der Stiftung Mensch zurückgestellt.  

Der Bau- u. Wegeausschuss berichtet über die Resterschließung im B-Plan 13 (eine Ausschreibung 
erfolgt Ende 2020 / Anfang 2021) sowie die anlaufenden Erschließungsarbeiten im B-Plan 14 (Op de 
Wisch), wo in Kürze die Bestandsvermessung und die Erarbeitung eines Bodengrundgutachtens erfol-
gen wird. 

Vorbehaltlich der endgültigen Planung gestaltet sich der B-Plan 14 für die Vergabe der Grundstücke 
aus jetziger Sicht wie folgt: 

- Umfang ca. 20 Grundstücke 
- Bebauung mit Ein- u. Zweifamilienhäusern sowie ggf. Stadtvillen 
- Vorrangige Vergabe an Nindorfer Bürger*innen und deren Kinder 
- Vergabe der Grundstücke ausschließlich zur unmittelbaren eigenen Nutzung. 

Nach Erörterung im Sozial- u. Kulturausschuss wurde einstimmig beschlossen, das Erntefest für das 
Jahr 2020 abzusagen. 



In der weiteren Tagesordnung wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 186.674,37 € wird der Ergebnisrücklage zugeführt. Zudem wurden 
Haushaltsüberschreitungen für den Zeitraum 01.01.20 bis 30.04.20 genehmigt. 

Der Landtag Schleswig-Holstein hat im Dezember 2019 das „KiTa-Reform-Gesetz“, welches u.a. eine 
Deckelung der Elternbeiträge ab dem 1. August 2020 vorsieht, beschlossen.  

 

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des KiTa-Ausschusses ergeben sich damit für die Ev. KiTa Nindorf 
ab 01.08.2020 folgende Höchstbeträge: 

- 5 Std.-Betreuung monatlich 141,50 € für Ü3-Kinder 
- 5 Std.-Betreuung monatlich 180,25 € für U3-Kinder 
- 7 Std.-Betreuung monatlich 198,10 € für Ü3-Kinder 
- 7 Std.-Betreuung monatlich 252,35 € für u3-Kinder 

Die Beiträge für die Früh- u. Spätdienste werden zeitanteilig nach den gesetzlichen Höchstbeträgen 
ermittelt. Die tägliche Betreuungszeit in der Waldgruppe von derzeit 4,75 Std. wird auf 5 Std. ausge-
weitet. Sie findet in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr statt. 

Abschließend noch eine gute Nachricht aus dem „Nindorfer Hof“: 

Aufgrund der Lockerungen im Umgang mit der Corona-Pandemie besteht ab sofort wieder die Mög-
lichkeit, Festlichkeiten (ohne Tanz) wahrzunehmen. Für den Gasthof gibt es eine behördliche Geneh-
migung für Veranstaltungen in der Größenordnung von bis zu 85 Personen. Nähere Einzelheiten er-
fahren Sie jederzeit unter www.nindorfer-hof.de oder 0 48 32 – 14 14. 

 
Zu ihrer nächsten Sitzung trifft sich die Gemeindevertretung am Mittwoch, den 26. August 2020 um 
19.00 Uhr im Nindorfer Hof. 
 

Peter Rommel 

 


